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Der Senat von Berlin 
- Stadt  IV A 21 - 
Tel.: 030-90139-4765 
 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
V o r l a g e 
- zur Beschlussfassung - 
 
über Zweites Gesetz zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Zweites Gesetz 

zur Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin 

 

Vom 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin  
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Das Wohnraumgesetz Berlin vom 1. Juli 2011 (GVBl. S. 319), das zuletzt durch Artikel 44 

des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert:  

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 

 a) Die Angabe zum Ersten Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„Erster Abschnitt 

Anwendungsbereich, Verpflichtungsmiete, Ordnungswidrigkeiten, 

Mieterhöhungsverfahren, Kooperationsvertrag“. 

 

 b) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst:  

  „§ 1 Anwendungsbereich“. 

 

 c) Die Angabe zu § 1a wird wie folgt gefasst: 

„§ 1a Verpflichtungsmiete“. 

 

 d) Nach der Angabe zu § 1a werden folgende Angaben eingefügt: 

 „§ 1b Bußgeldvorschriften 

 § 1c Mieterhöhungsverfahren“.  

 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 1 

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für alle im Rahmen des sozialen Mietwohnungsneubaus (erster 

Förderweg) und der Eigenheimförderung errichteten Wohnungen, die mit öffentlichen 
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Mitteln gemäß § 6 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) erstmals gefördert wurden. 

 

(2) Ausschließlich § 11a Absatz 4 gilt auch für solche Wohnungen, welche auf der 

Grundlage des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), 

das zuletzt durch Artikel 1 Absatz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 

2328) geändert worden ist, seit 2014 in Berlin erstmals öffentlich gefördert wurden.“ 

 

3. § 1a wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 1a 

Verpflichtungsmiete 

 

(1) Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung, für die in den 

Wohnungsbauprogrammen 1972 bis 1986 eine Anschlussförderung auf der Grundlage der 

Richtlinien über die Anschlussförderung von Sozialwohnungen der 

Wohnungsbauprogramme 1972 bis 1976 vom 20. Mai 1988 (ABl. S. 825), der Richtlinien 

über die Anschlussförderung von Sozialwohnungen der Wohnungsbauprogramme 1977 bis 

1981 vom 26. Oktober 1993 (ABl. S. 3922) oder der Richtlinien über die 

Anschlussförderung von Sozialwohnungen der Wohnungsbauprogramme 1982 bis 1986 

vom 3. Dezember 1997 (ABl. 1998 S. 926, 1586) gewährt wurde, bis zum Ende der 

Eigenschaft „öffentlich gefördert“ nicht gegen ein höheres Entgelt als die 

Verpflichtungsmiete zum Gebrauch überlassen. 

 

(2) Die Verpflichtungsmiete ist nach den im Zeitpunkt der Bewilligung der 

Anschlussförderung für das jeweilige Wohnungsbauprogramm geltenden Richtlinien über 

die Anschlussförderung von Sozialwohnungen und der dazugehörigen, bei Bewilligung der 

Anschlussförderung jeweils abgegebenen Verpflichtungserklärung zu ermitteln 
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1. für die Wohnungsbauprogramme 1972 bis 1976 nach Ziffer 2.5 der entsprechenden, in 

Absatz 1 genannten Richtlinien, 

2. für die Wohnungsbauprogramme 1977 bis 1981 nach Ziffer 3.1 Absatz 4 der 

entsprechenden, in Absatz 1 genannten Richtlinien und 

3. für die Wohnungsbauprogramme 1982 bis 1986 nach Ziffer 3.1 Absatz 4 der 

entsprechenden, in Absatz 1 genannten Richtlinien. 

Eine Erhöhung der Verpflichtungsmiete aufgrund vollständiger oder teilweiser Aufhebung 

der in der Verpflichtungserklärung festgelegten Ansatzverzichte auf Kapitalkosten für 

Fremdmittel ist unzulässig. Bei der Ermittlung der Verpflichtungsmiete bleiben vertragliche 

Vereinbarungen mit dem Fördernehmer oder dessen Rechtsnachfolger und 

Entscheidungen des Landes Berlin nach dem Zeitpunkt der Bewilligung unberührt. Nach 

freiwilliger vorzeitiger vollständiger Rückzahlung der öffentlichen Aufwendungsdarlehen 

sind zusätzliche Ansatzverzichte auf Kapitalkosten für Fremdmittel nicht zu erbringen, soweit 

erst nach dem Zeitpunkt der Rückzahlung der Aufwendungsdarlehen die vollständige 

Tilgung der Fremdmittel, die Umfinanzierung oder Umstellung auf das Restkapital oder die 

Ersetzung der Fremdmittel durch Eigenmittel erfolgt.“ 

 

4. Nach § 1a werden die folgenden §§ 1b und 1c eingefügt: 

  

„§ 1b 

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Verpflichteter oder dessen 

Rechtsnachfolger entgegen der von ihm oder in seinem Auftrag ordnungsgemäß 

aufzustellenden, für die Berechnung der Miete zugrunde zu legenden 

Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Überlassung einer Wohnung ein höheres Entgelt 

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, als nach § 1a zulässig ist. 
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(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer in den Fällen des § 1a seinen Mitwirkungspflichten 

nach § 2 des Wohnungsbindungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

September 2001 (BGBl. I S. 2404), das zuletzt durch Artikel 161 der Verordnung vom 19. 

Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in Verbindung mit § 32 Absatz 2 des 

Wohnraumförderungsgesetzes nicht nachkommt, insbesondere der zuständigen Stelle 

entsprechende Auskünfte nicht erteilt, keine Einsicht in Unterlagen gewährt oder die 

Einreichung von Unterlagen verweigert. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 

geahndet werden. 

 

§ 1c 

Mieterhöhungsverfahren 

 

(1) Erhöht sich die Miete einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung, abgesehen 

von Erhöhungen nach den §§ 559 und 560 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, um mindestens 

10 Prozent oder innerhalb von vier Jahren um mindestens 15 Prozent, so kann der Mieter 

bis zum Ablauf des dritten Monats nach dem Monat, in dem die Mieterhöhungserklärung 

zugegangen ist (Überlegungsfrist), außerordentlich mit Wirkung bis spätestens zum Ablauf 

des sechsten Monats nach Zugang der Erklärung kündigen. Kündigt der Mieter innerhalb 

dieser Frist das Mietverhältnis, so tritt die Mieterhöhung nicht ein. Andernfalls tritt die 

Mieterhöhung nach Ablauf der Überlegungsfrist ein. 

 

(2) Rückwirkende Mieterhöhungen sind für Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln 

gefördert wurden, unwirksam. § 10 Absatz 2 Satz 3 des Wohnungsbindungsgesetzes und 

§ 4 Absatz 8 Satz 2 der Neubaumietenverordnung 1970 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2203), die zuletzt durch Artikel 4 der 
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Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) geändert worden ist, finden insoweit 

keine Anwendung.“ 

 

5. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

   a) In § 2 Absatz 1 wird in Satz 1 die Zahl „40“ durch die Zahl „55“ ersetzt. 

 

   b) § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Mieterhaushalte in Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln in Form von Aufwendungshilfen 

gefördert wurden und deren erste Förderphase mit einer Dauer von 15 Jahren nach dem 

31. Dezember 2002 endete, haben einen Anspruch auf einen Mietzuschuss nach Absatz 1.“ 

 

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:    

„Der in Satz 2 genannte Betrag erhöht sich am 1. April 2024 auf 16,00 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfläche monatlich und verändert sich sodann am 1. April eines jeden 

darauffolgenden Jahres um den Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt 

festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland für den der Veränderung 

vorausgehenden Monat Oktober gegenüber dem Verbraucherpreisindex für Deutschland 

für den der letzten Veränderung vorausgehenden Monat Oktober erhöht oder verringert 

hat. Die sich nach dem 1. April 2024 aus Satz 3 ergebenden Beträge sind im Amtsblatt für 

Berlin bekannt zu machen.“ 

 

c) In § 2 Absatz 7 wird in Satz 2 Buchstabe c) die Zahl „40“ durch die Zahl „55“ ersetzt. 

 

 

 

 

5. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Absatz 1 wird in Satz 1 die Zahl „40“ durch die Zahl „55“ ersetzt.

„Mieterhaushalte in Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln in Form von Aufwendungshilfen 

gefördert wurden und deren erste Förderphase mit einer Dauer von 15 Jahren nach dem 

31. Dezember 2002 endete, haben einen Anspruch auf einen Mietzuschuss nach Absatz 1.“

ch am 1. April 2024 auf 16,00 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfläche monatlich und verändert sich sodann am 1. April eines jeden 

darauffolgenden Jahres um

 c) die Zahl „40“ durch die Zahl „55“ ersetzt.
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Artikel 2 
 

  Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft.  
 
 
A. Begründung 
  
 a) Allgemeines  
 
Das Gesetz ist ein Änderungsgesetz mit zwei Artikeln: 

Artikel 1: Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin 
Artikel 2: Inkrafttreten 

Die Gesetzesänderungen und die Regelung zum Inkrafttreten sind auf die 
Regelungsgegenstände 

Wohnungspolitik, 
Recht des Wohnungswesens sowie 
Recht der Wohnraumförderung  

bezogen. Sie betreffen dabei Gegenstände, für deren rechtliche Regelung der 
Landesgesetzgeber unter Beachtung der jeweils einschlägigen Bundes- und EU-
rechtlichen Rahmenbedingungen die volle Gesetzgebungskompetenz hat. 
 
 
 b) Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1: 
Artikel 1 betrifft Änderungen des Gesetzes über den Sozialen Wohnungsbau in Berlin 
(Wohnraumgesetz Berlin – WoG Bln).  
 
Zu Nummer 1  
 
Im Wohnraumgesetz Berlin wird die vorangestellte Inhaltsübersicht den materiellen 
Änderungen entsprechend angepasst. 
 
Zu Nummer 2 - § 1 Anwendungsbereich 
 
Im neuen § 1 wird erstmals der Anwendungsbereich des Gesetzes festgelegt. Als das 
Wohnraumgesetz Berlin (WoG Bln) 2011 in Kraft trat, gab es in Berlin keinen geförderten 
Wohnungsneubau, sodass im Wohnraumgesetz Berlin zum damaligen Zeitpunkt kein 
Anwendungsbereich festgelegt wurde, da alle betroffenen Wohnungen dem „alten“ 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. 
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sozialen Wohnungsbau / erster Förderweg angehörten. 2016 wurde mit dem Verbot von 
allgemeinen Freistellungen nach § 30 Absatz 2 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) 
jedoch erstmals eine Regelung in das WoG Bln eingefügt, welche nach der 
gesetzgeberischen Intention auch den Neubau erfassen soll. Es ist daher angezeigt, 
dieses in Absatz 2 gesetzlich lediglich klarzustellen. Der bisherige § 11a Absatz 4 des 
WoG Bln bleibt daher unverändert. 
 
Zu Nummer 3 - § 1a Verpflichtungsmiete 
 
Bis 2006 war das Recht der Wohnraumförderung Teil der konkurrierenden Gesetzgebung 
des Bundes nach Art. 74 Nr. 18 GG. Hiervon hatte der Bund mit dem Zweiten 
Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) und insbesondere dem Wohnungsbindungsgesetz 
(WoBindG) Gebrauch gemacht. Insofern stellt sich die Frage, ob das Land Berlin 
verfassungsrechtlich befugt war, neben dem im WoBindG geregelten Kostenmietprinzip 
die Verpflichtungsmiete einzuführen. Aus den bundesrechtlichen Regelungen ergibt sich, 
dass der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz nicht abschließend Gebrauch 
gemacht hat und weitere Regelungen durch die Länder gerade nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden sollten (Art. 72 Absatz 1 GG). Dies ergibt sich auch durch 
Auslegung der Normen des WoBindG.  
 
Die Regelungen der §§ 8 ff. WoBindG haben keinen abschließenden Charakter. 
Insbesondere sind weitergehende Verpflichtungen ausdrücklich möglich. Das Prinzip der 
Kostenmiete ergibt sich aus §§ 8 bis 9 WoBindG i.V.m. der Zweiten 
Berechnungsverordnung (II. BV). Jedoch bleiben nach § 27 WoBindG weitergehende 
vertragliche Verpflichtungen wirksam, die im Zusammenhang mit der Gewährung 
öffentlicher Mittel vertraglich begründet sind oder begründet werden, soweit sie über das 
Gesetz hinausgehen. Die Bindungen des WoBindG stellen folglich nur 
„Mindestregelungen“ dar, die weitergehende und andersartige vertragliche 
Vereinbarungen zwischen Fördernehmer und Bewilligungsstelle unberührt lassen. Diese 
Offenheit des WoBindG für weitergehende vertragliche Vereinbarungen spiegelt sich 
auch in den einzelnen Vorschriften zum Kostenmietrecht wider. So kann beispielsweise der 
Verfügungsberechtigte gemäß § 8a Absatz 1 Satz 2 WoBindG auf die (teilweise) 
Eigenkapitalverzinsung verzichten, § 8b Absatz 1 WoBindG setzt Ansatzverzichte voraus 
und auch in den Bestimmungen der II. BV wird deutlich, dass Abweichungen in Gestalt 
eines Ansatzes niedrigerer Kosten möglich sind. Nach dem Willen des 
Bundesgesetzgebers war § 27 WoBindG auch dazu bestimmt, strengere vertragliche 
Begrenzungen der zulässigen Miete zu ermöglichen. Insofern entsprechen die 
Regelungen aus der landesrechtlichen Anschlussförderung über die Verpflichtungsmiete 
gerade solchen Bestimmungen, wie sie nach § 27 WoBindG weiterhin zulässig sein sollen. 
In Bezug auf die Verpflichtungsmiete besteht jedoch die Besonderheit, dass sich die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Verpflichtungsmiete aus der Verpflichtungserklärung des 
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Fördernehmers, dem Bewilligungsbescheid und den relevanten 
Anschlussförderungsrichtlinien ergibt. 
 
Speziell wurde mit der Bewilligung von Wohnraumfördermitteln für Mietwohnungen im 
öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zudem mit Beginn des 16. Förderjahres 
eine Verpflichtungserklärung durch die Fördernehmer abgegeben. Darin verpflichteten 
sich die Fördernehmer auf nach der II. BV zulässige Ansätze für laufende Aufwendungen 
aus der Tilgung von Fremdkapital insoweit zu verzichten, wie aus diesem Freiraum eine 
Bedienung der als Aufwendungsdarlehen ausgereichten öffentlichen Fördermittel erfolgt. 
Damit soll neben den Rückflüssen an den Landeshaushalt Mietenstabilität und 
Wohnkostensicherheit gewährleistet werden. 
 
Erstmals werden somit mit der Schaffung von § 1a die Verpflichtungsmiete und damit 
auch die seitens der Fördernehmer erklärten Ansatzverzichte auf Kapitalkosten für 
Fremdmittel gesetzlich verankert.  
 
Zu Nummer 4 - § 1b Ordnungswidrigkeiten 
 
Ein Verstoß gegen die preisrechtlich zulässige Miete im sozialen Wohnungsbau in Berlin, 
d. h. die sogenannte Verpflichtungsmiete, kann nunmehr seitens der für Mietpreisverstöße 
zuständigen Investitionsbank Berlin mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet 
werden. Da der Verpflichtungsmiete eine Objektförderung zugrunde liegt, welche 
mehrere hundert Wohneinheiten umfassen kann, ist der Bußgeldrahmen entsprechend 
hoch anzusetzen, um den wirtschaftlichen Vorteil, der aus dem Verstoß gezogen wurde, 
auch in Fällen, in denen ganze Objekte mit zahlreichen Wohnungen betroffen sind, 
abschöpfen zu können.    
 
Zu Nummer 4 - § 1c Mieterhöhungsverfahren 
 
§ 1c fasst aus Gründen der Systematik die §§ 1 und 1a WoG Bln a.F. in einer neuen 
Vorschrift zusammen. Absatz 1 bildet den § 1 WoG Bln a.F. und Absatz 2 den § 1a WoG 
Bln a.F. ab. 
 
Zu Nummer 5 Buchstabe a - § 2 Absatz 1  
 
Bei einem größeren Anteil von bisher mietzuschussberechtigten Haushalten, insbesondere 
Rentnerhaushalten, führte der Einkommenszuwachs 2022 (Rentenerhöhung zum Juli 2022 
von 6,12 % im Osten und 5,35 % im Westen des Bundesgebietes) zur Überschreitung der 
maßgeblichen Einkommensgrenze gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 WoG Bln und somit zum 
Wegfall des Anspruches auf Mietzuschuss. Diese Tendenz setzt sich auch im Jahr 2023 
durch die Rentenerhöhung 2023 (zum 1. Juli 2023 im Osten um 5,86 Prozent und im 
Westen des Bundesgebietes um 4,39 Prozent) weiter fort. Aufgrund der hohen Inflation 
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seit dem letzten Jahr werden diese nominalen Rentenerhöhungen regelmäßig vollständig 
verzehrt und führen somit nicht zu einem realen Einkommenszuwachs, der einen Wegfall 
der Mietzuschüsse rechtfertigen würde. Damit steigt für die betroffenen Haushalte die 
Mietbelastung / Wohnkostenbelastung erheblich. Die bereits eingetretenen und künftig zu 
erwartenden steigenden Kosten für Heizung und Warmwasser in Folge der globalen 
Konflikte führen zu einem weiteren Anstieg der Mietbelastung. Durch das zeitliche 
Zusammentreffen des Wegfalls des Mietzuschusses wegen geringfügiger Überschreitung 
der maßglichen Einkommensgrenze und zugleich stark steigender Kosten für Heizung und 
Warmwasser kommt es zu finanziellen Härten. Gerade Rentnerhaushalte erhalten 
regelmäßig derzeit keine wirksame Entlastung bei den gestiegenen Energiekosten durch 
das Entlastungspaket des Bundes. Darüber hinaus gibt es Haushalte mit ebenfalls hoher 
Mietbelastung auf Grund der gestiegenen Heizungs- und Warmwasserkosten, die die 
maßgeblichen Einkommensgrenzen nur geringfügig überschreiten. 
Durch die Zulassung der Überschreitung der Einkommensgrenzen in § 9 Absatz 2 WoFG 
um bis zu 55 % wird der Kreis der Mietzuschussberechtigen erweitert. Damit kann 
Mieterhaushalten, die aktuell aufgrund von Einkommenszuwächsen aus dem 
Mietzuschussbezug fallen würden, weiterhin eine angemessene Unterstützung gewährt 
werden. Zugleich können weitere Haushalte mit einem Einkommen knapp über den 
maßgeblichen Einkommensgrenzen künftig vom Mietzuschuss zur Senkung einer hohen 
Mietbelastung profitieren, um die Folgen der gestiegenen Heizungs- und 
Warmwasserkosten zu verkraften. Finanzielle Härten im Einzelfall bis hin zum Verlust der 
Wohnung können damit abgewendet werden. 
 
Durch die Änderung wird der Kreis der Anspruchsberechtigten eines Mietzuschusses im 
sozialen Wohnungsbau (Erster Förderweg) erweitert. Bisher hatten nur Mieterhaushalte mit 
einem anrechenbaren Einkommen von bis zu 40 % über der Einkommensgrenze nach § 9 
Absatz 2 WoFG einen Anspruch auf Mietzuschuss. Aufgrund der gestiegenen Heiz- und 
Warmwasserkosten in Folge der Entwicklung der Energiepreise wird der Kreis der 
Mietzuschussberechtigten auf alle Mieterhaushalte mit einem anrechenbaren Einkommen 
von bis zu 55 % über der Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG erweitert.  
Damit wird für alle Haushalte, die einen erwartbaren Einkommenszuwachs haben, 
insbesondere auch den Rentnerinnen und Rentnern, weiterhin ein Anspruch auf 
Mietzuschuss zur Senkung der Mietbelastung auf grundsätzlich 30 % des anrechenbaren 
Einkommens gesichert. Haushalte mit einem Einkommen knapp über den bisherigen 
Grenzen profitieren erstmalig von der Mietzuschussgewährung.  
 
Zu Nummer 5 Buchstabe b - § 2 Absatz 4  
 
Durch die Streichung des Datums des Mietvertragsabschlusses in § 2 Absatz 4 WoG Bln 
haben Mieterhaushalte in Sozialwohnungen, die mit öffentlichen Mitteln in Form von 
Aufwendungshilfen gefördert wurden und deren erste Förderphase mit einer Dauer von 15 
Jahren nach dem 31. Dezember 2002 endete, einen Anspruch auf einen Mietzuschuss 
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gemäß § 2 WoG Bln, unabhängig davon, ob der Mietvertrag vor oder ab dem 
1. Januar 2016 abgeschlossen worden ist. 
 
Durch die Streichung des Nebensatzes „wenn der Mietvertrag vor dem 1. Januar 2016 
abgeschlossen worden ist“ wird die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung bei der 
Gewährung von Mietzuschuss zwischen Haushalten, die ohne Wohnberechtigungsschein 
(WBS) vor dem 1. Januar 2016 in Wohnungen ohne Anschlussförderung eingezogen sind, 
und solchen Mieterhaushalten, die ab 1. Januar 2016 mit WBS eingezogen sind, 
aufgelöst. Künftig können alle Mieterhaushalte in Wohnungen ohne Anschlussförderung 
einen Mietzuschuss erhalten; die Einkommensüberschreitung von 55 % über der 
Bundeseinkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG gilt im Übrigen auch für diese 
Mieterhaushalte. 
 
Durch den angefügten Satz 3 wird für diese Wohnungen sichergestellt, dass die höchstens 
anrechnungsfähige Bruttowarmmiete von 14 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
monatlich sich entsprechend der allgemeinen Entwicklung der Verbraucherpreise 
fortentwickelt. Mit der pauschalen Erhöhung der anrechnungsfähigen Bruttowarmmiete 
zum 1. April 2024 auf 16,00 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich wird die 
aktuelle Verbraucherpreisentwicklung berücksichtigt. Mieterhöhungen im allgemein 
üblichen Umfang führen damit zukünftig auch zu einem entsprechend höheren Anspruch 
auf Mietzuschuss. Der neue Satz 4 regelt die Bekanntmachung der Anpassung im 
Amtsblatt für Berlin. 
 
Zu Nummer 5 Buchstabe c - § 2 Absatz 7  
 
Die Begrenzung in § 2 Absatz 7 Satz 2 Buchstabe c) WoG Bln wird entsprechend der 
Änderung der Einkommensgrenze in § 2 Absatz 1 WoG Bln auf 55 % über der 
Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG angepasst. 
 
Zu Artikel 2  
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
B. Rechtsgrundlage
 
Artikel 125a des Grundgesetzes 
Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 
 
 
C.  Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Es entstehen keine Kosten für Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen. 
 

Die Begrenzung in § 2 Absatz 7 Satz 2 Buchstabe c) WoG Bln wird entsprechend der 
Änderung der Einkommensgrenze in § 2 Absatz 1 WoG Bln auf 55 % über der 
Einkommensgrenze nach § 9 Absatz 2 WoFG angepasst.


